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Bernd Zuckel
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Sitzung des Haushalts- und Finanzausschusses des Landtags
Nordrhein-Westfalen am 22. April 2021

Einwilligung des Haushalts- und Finanzausschusses gemäß § 31
Abs. 2 Haushaltsgesetz 2021 zur Finanzierung aller direkten und in-
direkten Folgen der Bewältigung der Corona-Krise

Härtefallfonds des Landes Nordrhein-Westfalen

Nach § 31 Absatz 2 Satz 1 des Haushaltsgesetzes 2021 wird beantragt,

die Einwilligung in Ausgaben zur Mitfinanzierung des Härtefallfonds des
Landes Nordrhein-Westfalen in Höhe von 158,15 Mio. EUR bei Titet-

gruppe 88 im Kapitel 14 010, sowie die Einwilligung in die Verausgabung
der Bundesmittel des Härtefallfonds des Landes Nordrhein-Westfalen in

Höhe von 158,15 Mio. EUR bei Titelgruppe 89 im Kapitel 14 010 zu ertei-
len.

Die Wirtschaft wird in der Corona-Pandemie durch die Fördersystematik

der bestehenden Unternehmenshilfen gestützt. Es kann dennoch in be-

sonderen Fallkonstellationen dazu kommen, dass die bestehenden Hilfs-

Programme für Unternehmen bisher nicht greifen können. Der Härtefall-

fonds als Ergänzung zu den bisherigen Unternehmenshilfen bietet auf

Grundlage von Einzelprüfungen die Möglichkeit zur Förderung von Unter-

nehmen, die nach Ermessen eine solche Unterstützung benötigen.

Ziel des Härtefallfonds des Landes Nordrhein-Westfalen ist es, diejenigen

Unternehmen zu unterstützen, die aufgrund von speziellen Fallkonstella-

tionen unter den bestehenden Hilfsprogrammen nicht berücksichtigt sind,
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die grundsätzlich aber förderwürd ige Fixkosten aufweisen und deren wirt-

schaftliche Not eindeutig durch die Corona-Pandemie bedingt wurde. Bei-

spielhaft können dies Unternehmen sein, die Betriebserweiterungen vor-

genommen haben, sie dadurch höhere Umsätze erzielt haben und daher

den notwendigen Umsatzeinbruch von 30% nicht darstellen können.

Auch Gründungen nach dem Stichtag 30. April 2020 könnten davon pro-

fitieren.

Die Mittel dürfen nur nachweislich subsidiärzu den bestehenden Hilfsan-

geboten von Bund, Ländern und Kommunen gewährt werden.

Die Bewilligungsbehörde entscheidet über Art und Höhe der Hilfe nach
pflichtgemäßem Ermessen nach Ausübung der in derVerwaltungsverein-

barung zwischen dem Bund und dem Land Nordrhein-Westfalen darge-

legten Leitlinien und den darauf aufbauenden Vollzugshinweisen und

Richtlinien. Diese werden veröffentlicht.

Die Länder werden ermächtigt, die Bundesmittel für zu erwartende Zah-

lungen der Billigkeitsleistungen im Haushaltsjahr 2021 selbständig aus
dem Bundeshaushalt abzurufen. Beim Vollzug ist zu beachten, dass je-

weils die Hälfte der bewilligten Mittel bei jeder Maßnahme aus Landes-
mitteln finanziert wird. Es ist davon auszugeben, dass die Bewirtschaf-

tung des Härtefallfonds analog zu den Verfahren der bisherigen Corona-

Hilfen aufgestellt wird. Das bedeutet, dass die Bundesmittel im Landes-

haushält vereinnahmt und über diesen bewirtschaftet werden.

Nach der Verwaltungsvereinbarung stellt der Bund für die Härtefallhilfen

750 Mio. EUR Bundesmittel zur Verfügung. Die Länder verpflichten sich

hierbei zu einer 50%igen Kofinanzierung.

Von den Bundesmitteln entfallen nach dem angewandten Königsteiner

Schlüssel 158,15 Mio. EUR auf Nordrhein-Westfalen. Aufgrund der o. g.

Verpflichtung der Länder bedarf es daher einer Bereitstellung von Lan-

desmitteln zur Kofinanzierung ebenfalls in Höhe von 158,15 Mio. EUR.

Insgesamt stehen daher für den Härtefallfonds in Nordrhein-Westfalen

316,3 Mio. EUR zur Verfügung.
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